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Preisliste
Kieswerk Aschheim

Ihr kompetenter Partner für

Sand - Kies - Splitt - Humus



Schöndorfer GmbH & Co Grundstücks-KG

Kieswerk Aschheim

Preise ab Werk frei Lkw verladen - gültig ab 01.05.2026

Naturmaterial

Betonsand*                 0 / 4 mm 23,60 € / to
Kies*                  4 / 8 mm 21,95 € / to
Kies*                 8 / 16 mm 22,20 € / to
Kies*                 16 / 32 mm 18,95 € / to
Grobkies                                     32 / X mm 20,00 € / to
Splitt ungewaschen  0 / 5 mm 24,75 € / to
Splitt ungewaschen  2 / 5 mm 24,90 € / to
Splitt ungewaschen  0 / 16 mm 25,10 € / to
Splitt ungewaschen  4 / 16 mm 24,75 € / to
Quetschsand 0 / 3 mm 24,70 € / to
Kabelsand 9,10 € / to

werksgemischtes Material

Betonsand 0 / 8 mm 24,40 € / to
Betonkies Sieblinie A/B 0 / 16 mm 24,90 € / to
Betonkies Sieblinie A/B 0 / 32 mm 25,40 € / to
Filterkies nach Anforderung auf Anfrage

Sonstiges

Wandkies 16,50 € / to
Auffüllkies 0 / X mm 13,50 € / to
Humus ungesiebt auf Anfrage

Material aus Betonbruch

Sand 0 / 3 mm € / to
Splitt 2 / 5 mm € / to
Splitt 5 / 8 mm € / to
Splitt 4 / 16 mm € / to
Splitt 0 / 16 mm € / to
Bruch 0 / 100 mm € / to
Bruch 0 / X mm € / to

auf Anfrage

- Die angegebenen Preise sind Nettopreise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

- Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen (siehe Anlage).

-

- Größere Abholmengen bitte einen Werktag im Vorraus anmelden.

Öffnungszeiten Kieswerk: Mo bis Do 7.00 bis 12.00 Uhr

13.00 bis 17.00 Uhr

Fr 7.00 bis 12.00 Uhr

im Januar und Februar ggf. abweichende Öffnungszeiten

Sand - Kies - Splitt - Humus

Die mit * gekennzeichneten Produkte unterliegen der Güteüberwachung nach EN 12620 - die aktuelle 
Leistungserklärung steht unter www.kieswerk-aschheim.de/downloads.htm zur Verfügung.

Stand: Mai 2026



Schöndorfer GmbH & Co Grundstücks-KG

Kieswerk Aschheim

Preise frei Kippe abgeladen - gültig ab 01.05.2026

Anlieferung von Material

Beton ohne Armierung            170101 RC-1  < 40 cm 14,75 € / to
Beton 170101 RC-1  <100 cm 17,20 € / to
Bauschutt 170107 BodBSchV vermischt 21,40 € / to
Aushub / Rotlage 170504 Z0 niemals bebaut 8,50 € / to
Aushub / Rotlage 170504 bis Z1.1 / BM-F0* 16,90 € / to
Aushub, kiesig 170504 Z0 / BM-F0 8,40 € / to
Humus 170504 sauber 12,85 € / to
Kiesanlieferung Z0 verwertbar Vergütung auf Anfrage

- Humus kann nur nach vorheriger Rücksprache angenommen werden

- Material, das nicht den beiliegenden Kippauflagen entspricht wird nicht angenommen.

- Anlieferung größerer Mengen bitten wir immer vorher anzukündigen.

- Alle angegebenen Preise sind Nettopreise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

- Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen (siehe Anlage).

Folgende Stoffe dürfen nicht angenommen werden:

- Mit wassergefährdenden Stoffen verunreinigte Materialien (kontaminierter Boden, Bauschutt, etc.)

- Sämtliche Leergebinde und Verpackungen

- Garten- und Friedhofsabfälle

- Einrichtungsgegenstände, Haus- und Sperrmüll

- Gewerbe- und Industriemüll

- Asphalt, Gips, Holz, PVC. Linoleum, Asbest, Bauhilfsstoffe, Heraklith, Styropor, KMF usw.

- Installationsmaterial (Elektro, Heizung, Lüftung, Sanitär usw.)

- Auffüllungen aus anderen Deponien

Öffnungszeiten Kippe: Mo bis Do 7.00 bis 12.00 Uhr

13.00 bis 17.00 Uhr

Fr 7.00 bis 12.00 Uhr

im Januar und Februar ggf. abweichende Öffnungszeiten

Verwertung - Entsorgung

Material, für das bei Anlieferung kein verantwortlich unterschriebener Herkunftsnachweis vorliegt
darf nicht angenommen werden. Das vollständig ausgefüllte Formular ist mindestens einen Werktag
vor Anlieferung per E-Mail an waage@kieswerk-aschheim.de zu senden. Leerformulare stehen auf
unserer Homepage zum download bereit, können angefordert oder im Wiegebüro abgeholt werden.
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Schöndorfer GmbH & Co Grundstücks-KG

Kieswerk Aschheim

- Bodenaushub ohne Humus oder wesentliche humushaltige Bestandteile
- Beton- und Mauerwerksbrocken mit anhaftenden Fliesen- und Tapetenresten
- Keramik, Porzellan, Glas
- Dacheindeckungen aus Ziegel und Beton

Den Anweisungen unserer Mitarbeiter ist unbedingt Folge zu leisten.

ist, wird das gesamte Material wieder aufgeladen.

Die vereinbarte Kippgebühr wird in diesem Fall als Kostenbeitrag für das Wiederaufladen in

Rechnung gestellt.

Kippauflagen

Sollten wir bei der ersten Sichtkontrolle an unserer Waage ungeeignetes Material

feststellen, sind wir verpflichtet das Material abzuweisen.

Sollten unsere Mitarbeiter auf der Kippe feststellen, dass ungeeignetes Material enthalten

Für die Auffüllung der Kiesgrube sowie für die Rekultivierungsmaßnahmen darf ausschließlich folgendes
Material ohne wassergefährdende Verunreinigungen verwendet werden:

Wir danken für Ihr Verständnis und bitten Sie auch in Ihrem eigenen Interesse Ihre Fahrer und Spediteure
entsprechend zu informieren und anzuweisen.

Die Materialien dürfen höchstens Stoffgehalte entsprechend der Zuordnungswerte bis einschließlich Z1.1
(Feststoff und Eluat) aufweisen. Diese Werte sowie die verwendeten Begriffe richten sich ausschließlich nach
dem in Bayern bis zur bundesweit einheitlichen Neuregelung des LAGA-Regelwerks gültigen
Eckpunktepapiers und des Leitfadens in der aktuellen Fassung. 

Mit der Anlieferung des Materials verpflichten Sie sich die Kippauflagen und die gesetzlichen Vorschriften
einzuhalten und akzeptieren unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Bei einem Verstoß verpflichten Sie sich, der Schöndorfer GmbH & Co. Grundstücks KG jeden dadurch
entstehenden Schaden zu ersetzen. Die Verpflichtung zum Schadensersatz umfasst auch alle Gebühren und
Kosten, die aufgrund von Verwaltungsmaßnahmen oder Ersatzvornahmen, die den Grundwasserschutz zum
Gegenstand haben, auferlegt werden.

Sie verpflichten sich zur Übernahme der Haftung für alle mittelbaren und unmittelbaren Schäden, die durch
das von Ihnen angelieferte Material entstehen und stellen die Schöndorfer GmbH & Co. Grundstücks KG von
allen Ansprüchen frei. Die Freistellung bezieht sich auf alle direkten und indirekten Kosten. Der Anlieferer
haftet als Gesamtschuldner, auch wenn der Schaden nur teilweise durch ihn verursacht wurde.
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